Sprachstandsfeststellung und kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung in Brandenburg



Förderung





Kein Förderbedarf





keine Verpflichtungserklärung: Meldung über Förderbedarf





Amtliche Bekanntmachung durch Schulträger


(über die pflichtige Sprachstandfeststellung)





Teilnahmebestätigung der Kita


zur Vorlage Anmeldung in zuständiger Schule





Kiste


(Sprachtest)





Möglicher Förderbedarf





Haus-Kinder im Jahr vor der Einschulung





Verpflichtungserklärung der Eltern





Förderbedarf














Schulamt





Kita-Kinder im Jahr vor der Einschulung


WESPE (Sprachscreening)














zuständige Schule





ggf. Meldung über  unentschuldigtes Fehlen





alle Kita-Kinder (mind. jährlich)


Grenzsteine der Entwicklung














